
                                                   Anmeldung in Klasse 5 

Bitte füllen Sie dies Formular vollständig aus und geben es ebenfalls mit der 

Grundschulempfehlung ab. 

Daten des Schülers / der Schülerin: 

Name des Kindes: 
 

 

Vorname(n) des Kindes:  
        
 
 
Geschlecht:  männl.        weibl.   
  

Geburtsdatum: 
 

 

Geburtsort:  
 
 
Geburtsland: 
 

 
Straße, Hausnummer:  
 
 
 
PLZ, Wohnort:  
 
 
 
Ortsteil: 

 
 

1. Staatsangehörigkeit: 
 
 
 
2. Staatsangehörigkeit: 
 
 
 
3. Verkehrssprache in der Familie: 
 

 

Religionszugehörigkeit: 
 ev  
 rk 
 keine 
 sonstige __________________________ 

Teilnahme am Religionsunterricht: 
 
 ev  

 rk 

 Ethik 

Bisher besuchte Grundschule und Klasse: 
 
 
 
 

Eintritt in die Grundschule: 
 
 
 
 

Wurde in der Grundschule bereits eine Klasse wiederholt?    Ja           Nein  
 
Wenn ja, welche: 
 
 
 

Liegen für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen/Allergien oder Beeinträchtigungen 
vor? Wenn ja, welche: 
 
 
 
 
 
 

Wunschmitschülern:  
zwei Namen dürfen genannt werden, mit der Schule und Klasse (1. Wunsch, 2. Wunsch) 
(Wir sind bemüht, Freundschaften bei der Klassenbildung zu berücksichtigen) 

 
 
 
 
 
 

 

 

    Fortsetzung auf der Rückseite 

http://www.gymnasium-hechingen.de/


Daten der Erziehungsberechtigten: 

Gemeinsames Sorgerecht liegt vor:  Ja       Nein 

Falls „Nein“, bitte einen Nachweis uns zukommen lassen. 

 

Name, Vorname der Mutter: 

 
 
 
 

Name, Vorname des Vaters: 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort:  
 
 
 
 
 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort: 

Telefon privat:  
 
 
 
Sonstige: (dienstlich vorm.) 
 
 
 

Telefon privat: 
 
 
 
Sonstige: (dienstlich vorm.) 

mobil: 
 
 
 

mobil: 

E-Mail-Adresse privat: (von einem Elternteil reicht aus und bitte deutlich schreiben) 
 
 
 
 

Im Notfall alternativ zu verständigende Ansprechpartner (z.B. Großeltern, …) 
 
Name: 
 
 
 
 
 
Telefon oder mobil Nummer: 
 
 
 
 
 
 
Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in einem 
Notfall zeitnah zu informieren, auch damit Sie eventuelle erforderliche medizinische 
Entscheidungen für ihr Kind treffen. 
 

 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen 
umgehend im Sekretariat mitzuteilen. 
 
 
 
 

Datum: .........................................              …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                 (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
                                



 

Kultusministerium Baden-Württemberg   
Stand: 11/2023 

 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und 
Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

Gymnasium Hechingen Heiligkreuzstr. 18, 72379 Hechingen, datenschutz@gym-hch.de 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies ist nur möglich, wenn hierfür eine Einwilligung 
vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.   gez. Melanie Dreher (Schulleiterin) 
          
__________________________________________________________________________________________________________ 
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – der  Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen ent-
stehende Texte, Fotos oder Videos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über 
Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Be-
tracht. 
Hiermit willige ich / willigen wir wie folgt in die Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen und der Veröffentli-
chung der genannten personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
  Personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse) zur Veröffentlichung in  

 Aushang im Schulhaus  
 Jahresbericht/Jahrbuch der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion)    Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gymnasium-hechingen.de 

  

  Fotos zur Veröffentlichung in  
 Aushang im Schulhaus  
 Jahresbericht/Jahrbuch der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion)    Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gymnasium-hechingen.de 

 

  Videos zur Veröffentlichung in  
   Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
   World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gymnasium-hechingen.de 
  Tonaufnahmen zur Veröffentlichung in  
   Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
   World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gymnasium-hechingen.de 
 
 

Zu Veröffentlichung im Internet siehe Hinweis unten! 
Die Rechteeinräumung an den Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; 
ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 
2) Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen zu weiteren Zwecken 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Aufzeichnungen außerhalb des Unterrichts ein:     Bitte ankreuzen! 

 Fotos im für folgenden Zweck: Werbezwecke schulintern (z.B. Flyer, Plakate, Präsentationen…) 
    Videoaufzeichnung für folgenden Zweck: Werbezwecke schulintern (z.B. Präsentationen…) 
    Tonaufzeichnungen folgenden Zweck: Werbezwecke schulintern (z.B. Präsentationen…) 

Die Aufnahmen werden nicht zur Leistungsbeurteilung von gezeigtem Schülerverhalten verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann auch nur auf einen Teil der Medien oder der 
Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag 
erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und 
unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer 
der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Aufzeichnungen nach Nummer 2) werden  spä-
testens am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist gelöscht.   
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichti-
gung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem 
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (auch Fotos und Videos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden wer-
den. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

      
[Ort, Datum] 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 



 

 

                    

 

 

 
 

 
 

Kooperation Grundschule 
 
 
Einverständniserklärung 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Lehrer des Gymnasiums Hechingen 
mit den Lehrern der Grundschule, die mein Kind besucht hat, im Bedarfsfall Kontakt 
aufnehmen dürfen, um über mein Kind zu sprechen. 
 
Dies dient immer dem Wohl des Kindes, um es entsprechend unterstützen zu können. 
 
 
 
Name des Kindes:      …………………………………………………………………………. 
 
 
Besuchte Grundschule/Ort:  …………………………………………………………………………. 
 
 
Klasse:   …………………………………………………………………………. 
 
 
Klassenlehrer/in   …………………………………………………………………………. 
 
 
 
                   
   
 
Datum: ………………………………. 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:   ………………………………………………………………   
 

Heiligkreuzstr. 18 
72379 Hechingen 
Tel.:  07471 - 6102 - 0 
Fax:  07471 - 6102 - 40 

 

http://www.gymnasium-hechingen.de/


 

 

 

 

 

A. Erklärung der für die Organisation des Religionsunterrichts notwendigen Angaben  
 
I. Erklärung durch den oder die Erziehungsberechtigten 

 
Wichtig: Mit der Vollendung des 14. Lebensjahres sind Schülerinnen und Schüler religionsmündig. In diesem  

                             Fall füllt die Schülerin oder der Schüler die Erklärung im Abschnitt B. selbst aus und unterschreibt sie. 

 
                                                                                  Gymnasium Hechingen                        5 -  2024-25 

 
Name Schüler/in                             Vorname               Schule                                            Klasse / SJ 

o Mein/Unser* Kind gehört einem der folgenden  

 
o Mein/Unser* Kind gehört keinem Bekenntnis 

oder einem Bekenntnis an, für das Religions- 

              Bekenntnisse an, für die Religionsunterricht als                  unterricht als ordentliches Lehrfach an  

              ordentliches Lehrfach an den öffentlichen Schulen 
              eingerichtet ist:        
 
 
 

                öffentlichen Schulen nicht eingerichtet ist. 

  
 Alevitisch o Mein/Unser* Kind soll deshalb an keinem  
 Alt-katholisch Religionsunterricht teilnehmen. 

 
 
 

 Evangelisch  Wir wünschen/Ich wünsche* die Teilnahme      
 Islamisch  unsres/meines Kindes* am Religionsunterricht  

Be-   Ethik des Bekenntnisses: 

  Römisch-katholisch  Alevitisch 

 Orthodox (bulgarisch-, georgisch-, russisch-,  
griechisch-, rumänisch-, serbisch-orthodox) 

 Alt-katholisch 

 Evangelisch 

 Syrisch-orthodox  Islamisch  

   Ethik 

   Römisch-katholisch 

  Orthodox (bulgarisch-, georgisch-, rus-  
sisch-, griechisch-, rumänisch-, serbisch-
orthodox) 

   Syrisch-orthodox 

Zutreffendes bitte ankreuzen!  / Unzutreffendes bitte streichen! 

Datum                      Unterschrift der/des* Erziehungsberechtigten 

 

 

B. Einwilligung in die Weitergabe des Namens 

Wichtig:              Die Einwilligung in die Weitergabe des Namens erfolgt bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres durch 

den oder die Erziehungsberechtigten. Mit der Vollendung des 16. Lebensjahres erklärt die Schülerin oder 
der Schüler die Einwilligung selbst. 

I. Einwilligung durch den oder die Erziehungsberechtigten bei Schülerinnen und Schülern vor 
Vollendung des 16. Lebensjahres 

Hiermit willigen wir/willige ich* in die Übermittlung des Namens meines/unseres Kindes* an die Religionsgemeinschaft, an 
deren Religionsunterricht mein/unser Kind teilnimmt*, zum Zweck der Überprüfung der Mitgliedschaft in dieser Religi-
onsgemeinschaft ein. Wir nehmen/Ich nehme zur Kenntnis, dass wir/ich* die Einwilligung verweigern und nach Abgabe 
jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen kann/können*. 

_______________________ ________________________________________________________ 

Datum                    Unterschrift der/des* Erziehungsberechtigten 

http://www.gymnasium-hechingen.de/


 
 

Merkblatt zum Religionsunterricht 

Der Religionsunterricht ist gemäß Artikel 7 Abs. 3 Grundgesetz, Artikel 18 Landesverfassung und § 96 Abs. 1 
Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) an den öffentlichen Schulen des Landes ordentliches Lehrfach. Damit 
ist jede Schülerin und jeder Schüler, der in Baden-Württemberg eine öffentliche Schule besucht und der einem 
Bekenntnis angehört, für das Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach eingerichtet ist, grundsätzlich zur 
Teilnahme am Religionsunterricht dieses Bekenntnisses verpflichtet. Aus diesem Grund ist die 
Religionszugehörigkeit jeder Schülerin und jedes Schülers durch Befragung festzustellen. 

An den öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sind Alevitische, Alt-katholische, Evangelische, Jüdische, 
Römisch-katholische, Orthodoxe und Syrisch-orthodoxe Religionslehre in Trägerschaft der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft als Lehrfächer im Sinne von § 96 Abs. 1 SchG eingerichtet. Die Trägerin der Orthodoxen 
Religionsunterrichts ist die Orthodoxe Bischofskonferenz, deren Mitglieder die Griechisch-Orthodoxe Metropolie, 
Exarchat von Zentraleuropa (KdöR), das Exarchat der orthodoxen Gemeinden russischer Tradition in 
Westeuropa, die Ukrainische Orthodoxe Eparchie von Westeuropa, die Griechisch-Orthodoxe Kirche von 
Antiochien - Metropolie für Deutschland und Mitteleuropa, die Berliner Diözese der Russisch Orthodoxen Kirche 
des Moskauer Patriarchat (KdöR), die Russisch Orthodoxe Kirche im Ausland - Russische Orthodoxe Diözese 
des orthodoxen Bischofs von Berlin und Deutschland (KdöR), die Serbische Orthodoxe Kirche - Diözese von 
Frankfurt und ganz Deutschland, die Rumänisch Orthodoxe Kirche - Metropolie für Deutschland, Zentral- und 
Nordeuropa (KdöR), die Bulgarische Diözese von West- und Mitteleuropa sowie die Diözese für Deutschland 
und Österreich der Georgischen Orthodoxen Kirche sind. 
Die Islamische Religionslehre sunnitischer Prägung ist im Rahmen eines Modellprojekts des Landes als 
Lehrfach im Sinne von § 96 SchG eingerichtet. Die Schulpflicht und die Versetzungserheblichkeit gilt für die 
Islamische Religionslehre sunnitischer Prägung ebenso wie für den Religionsunterricht der anderen 
Bekenntnisse. 

Die Erteilung des Unterrichts dieser acht Bekenntnisse ist wegen des Mangels an Lehrkräften und mit Blick auf 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Bekenntnisses nicht in jedem Fall und an jeder Schule 
möglich. Dies ändert an der Notwendigkeit der Abfrage der Religionszugehörigkeit nichts. 

Schülerinnen und Schüler, die keinem Bekenntnis oder einem Bekenntnis angehören, für das in Baden-
Württemberg kein Religionsunterricht als Lehrfach eingerichtet ist, bzw. deren Erziehungsberechtigte können den 
Wunsch äußern, dass die Schülerin oder der Schüler am eingerichteten Religionsunterricht eines anderen 
Bekenntnisses teilnehmen soll. Die Teilnahme am gewünschten Religionsunterricht setzt allerdings voraus, dass 
entsprechender Unterricht an der Schule erteilt wird und die jeweilige Kirche oder Religionsgemeinschaft ihre 
Zustimmung zur Aufnahme der Schülerin oder des Schülers in den Unterricht erklärt. Über die Teilnahme am 
Islamischen Religionsunterricht sunnitischer Prägung entscheidet in diesen Fällen die Schulleitung. 

Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. des Schülers 
in der Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, die Namen der am Religionsunterricht 
dieses Bekenntnisses teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. an 
die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln. 
In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Regelungen, 
welche die Übermittlung der Namen erlauben. 

Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen 
Religionsgemeinschaften, welche die Trägerschaft für den Religionsunterricht innehaben, hängt von der 
Einwilligung der Schülerin oder des Schülers bzw. des oder der Erziehungsberechtigten ab. Die Einwilligung kann 
verweigert und nach Abgabe jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen werden. Eine Übermittlung der 
personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig. 
Ausgenommen hiervon ist der islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung. Da dieser nicht in Trägerschaft 
einer Religionsgemeinschaft stattfindet, darf keine Weitergabe der Namen von Schülerinnen und Schülern an 
islamische Verbände oder Moscheegemeinden erfolgen. 

 

http://bzw.an/


 

 

 

 

 
 

 

Liebe Eltern,  

 

Ihr Kind soll an unserer Schule aufgenommen werden.  

Das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzge-

setz) trat am 1. März 2020 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist, unter anderem Schulkinder wirksam vor 

Masern zu schützen. 

Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben Schülerinnen und Schüler ab dem 1. 

März 2020 vor der Teilnahme am Unterricht einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie ausrei-

chend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind. Der erforderliche Nachweis kann 

auf folgende Weisen erbracht werden: 

1. durch einen Impfausweis („Impfpass“) oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form einer 

Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei Ihrem Kind ein ausrei-

chender Impfschutz gegen Masern besteht oder 

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen Masern vor-

liegt oder  

3. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht geimpft 

werden kann (Kontraindikation) oder 

 

Sofern Ihnen weder der Impfausweis noch eine andere Bescheinigung über die erfolgte Masern-

schutzimpfung (z.B. Anlage zum Untersuchungsheft) vorliegt, sollten Sie sich an Ihre Haus- oder 

Kinderärztin bzw. an Ihren Haus- oder Kinderarzt wenden. Sie/Er kann gegebenenfalls fehlende 

Impfungen nachholen, eine bereits erfolgte Impfung (die nicht in den Impfausweis eingetragen 

wurde) bestätigen, eine bereits durchlittene Masernerkrankung oder den entsprechenden Im-

munstatus bestätigen. Sofern aus medizinischen Gründen eine Masernschutzimpfung bei Ihrem 

Kind nicht möglich ist (Kontraindikation), kann sie/er auch hierüber ein ärztliches Zeugnis ausstel-

len mit Angabe des Zeitraums, für den die Kontraindikation gilt.  

Ich möchte Sie daher bitten, mir spätestens bis zum 17.05.2024 einen der oben genannten Nach-

weise zukommen zu lassen. Der Nachweis wird Ihnen nach erfolgreicher Prüfung wieder ausge-

händigt. Alternativ können Sie mir auch das von der Grundschule ausgestellte Bestätigungsschrei-

ben zum Nachweis des Masernimpfschutzes vorlegen. 

 

 

 

Heiligkreuzstr. 18 
72379 Hechingen 
Tel.:  07471 - 6102 - 0 
Fax:  07471 - 6102 - 40 
 

http://www.gymnasium-hechingen.de/


 

 

Bitte beachten Sie: 

Sofern ein entsprechender Nachweis nicht erfolgt, bin ich gesetzlich verpflichtet, unverzüglich das 

Gesundheitsamt Zollernalbkreis darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt personen-

bezogenen Angaben zu übermitteln.  

Das Gesundheitsamt kann Sie zu einer Beratung einladen und entscheiden, ob eine Geldbuße 

ausgesprochen wird! 

Bitte bedenken Sie, dass ein vollständiger Impfschutz gegen Masern nicht nur die Schülerinnen 

und Schüler selbst vor einer Masernerkrankung schützt, sondern auch die Personen in ihrem Um-

feld, die nicht geimpft werden können wie Säuglinge oder immungeschwächte Personen. 

Weitere Informationen können auch auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit 

abgerufen werden:  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html 

 

Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Schutzimpfungen. Dazu gehören auch die empfohle-

nen Schutzimpfungen gegen Masern.  

 

Bitte beachten Sie die folgenden datenschutzrechtlichen Hinweise:  

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verantwortlichen: 

Gymnasium Hechingen, OSD´in Melanie Dreher, Heiligkreuzstr. 18, 72379 Hechingen 

Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten: Herr Udo Brunnenmiller, Regierungsprä-

sidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Str. 20, 72072 Tübingen  

Für jede Schülerin und jeden Schüler wird die Vorlage des Nachweises von der Schule dokumen-

tiert. Die Dokumentation wird so lange aufbewahrt, bis die Schülerin/der Schüler die Schule ver-

lässt.  

Gegenüber der Schule besteht für Sie das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten 

Ihres Kindes. Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Wider-

spruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenüber-tragbarkeit. Zudem steht Ihnen 

ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

OSD´in Melanie Dreher 

Schulleiterin 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html


            K. Steinhilber 

        - Lernmittelverwaltung - 

 

 

 

 

 

 

           
           

 

 
 

Bestellung von Schülermonatskarten 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wenn Ihr Kind mit Bus und / oder Bahn zur Schule gehen soll und Sie 

dafür Schülermonatskarten/Deutschlandticket bestellen wollen, dann 

 

bestellen Sie die Fahrkarten online 

(ab Anfang Mai bis spätestens 12.Juni 2024) 

 

 

Den Antrag finden Sie im Internet unter 

 

www.antrag.slv-bw.de 

 

Der Antrag ist im Netz schnell ausgefüllt und lässt praktisch keine 

Fehleintragung zu. Das System meldet sich sofort, wenn Sie etwas 

falsch eingegeben oder etwas vergessen haben. 

 

Beachten Sie bitte die Eingabe des richtigen Schuljahres: 

 

2024/25 

 

Heiligkreuzstr. 18 

72379 Hechingen 

Tel.:  07471 - 6102 - 13 

Fax:  07471 - 6102 - 40 

 

http://www.antrag.slv-bw.de/
http://www.gymnasium-hechingen.de/






Datum:  ....................... Unterschrift:  .......................................................................  

Abga 

Veränderungsanzeige 

Name des Kindes:  ............................................. …Kl./Lehrkraft: ……….………… 

 Folgende Telefon-Notfall-Telefonnummern bitte löschen:  ..................................  

 neue Telefonnummer: ..........................................................................................  

 neue Handynummer Mutter / Vater:  ....................................................................  

 Namensänderung des Kindes/der Erziehungsberechtigten ab:  ..........................  

neu:  ....... …………………………………………………………………………. 

 Sorgerechtsänderung: 
Bitte mit speziellem Formular dem Schulsekretariat melden! 

 Anschriftenänderung ab:   ............ ….neu:  ....................................... ……… 

 
     Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten  
     Änderungen umgehend im Sekretariat mitzuteilen. 

 

 

http://www.gymnasium-hechingen.de/
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